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Lärm
Lärm ist weit mehr als ein Ärgernis. Anhaltender Lärm 
belastet die Lebensqualität und die Gesundheit. Straßen-
verkehr ist die am häufigsten genannte Ursache für die 
Störung durch Lärm. Aber auch die Geräusche des Schie-
nenverkehrs werden von vielen Menschen als störend 
empfunden. Wie lässt sich Lärmschutz bei Straße und 
Schiene wirksam und ökonomisch vertretbar realisieren? 
Ist eine Lärmschutzwand immer die beste Lösung?

Abbildung 1: Schallabstrahlung eines Fahrzeuges

Jeder Verkehrsteilnehmer trägt je nach verwendeter 
Fahrzeugart (PKW, LKW, Motorrad) unterschiedlich stark 
zum Straßenlärm bei. Auch die gefahrene Geschwindig-
keit, das Fahrverhalten (Beschleunigen und Bremsen) 
und die verwendeten Reifen sind ausschlaggebend. Der 
Zustand und die Art der Fahrbahn (Beton oder Asphalt) 
und die örtlichen Ausbreitungsbedigungen am Schallweg 
wirken sich ebenfalls aus. 

Wie ensteht also Straßenverkehrslärm? Der Lärm, den 
der Mensch mit dem Gehör wahrnimmt, wird vom Fahr-
zeug abgestrahlt (siehe Abbildung 1). Bei niedriger Ge-
schwindigkeit überwiegen die Antriebsgeräusche, bei 
hoher die Rollgeräusche. Der Lärm wird in Dezibel (dB) 
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Lärmschutz an 
bestehenden Straßen

An bestehenden Straßen können entweder aktive Lärm-
schutzmaßnahmen (z.B. Wände) oder passive Maßnah-
men (Lärmschutzfenster, Schalldämmlüfter) ergriffen 
werden. Den Einsatz dieser Lärmschutzmaßnahmen re-
gelt eine Dienstanweisung des BMVIT.2 Handlungsbedarf 
ist gemäß dieser Anweisung gegeben, wenn zumindest 
eine maßgebliche Gebäudeöffnung (Fenster und Türen 
von Wohn- oder Schlafräumen) über dem Grenzwert 
50dB für den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) bzw. 60dB für 
den ganzen Tag (24 Stunden) liegt. Dabei gilt prinzipiell 
der Grundsatz, dass Maßnahmen vorrangig an der Straße 
ergriffen werden sollen, da damit ein zusätzlicher Frei-
raumschutz gegeben ist.  

Allerdings muss auch die Wirtschaftlichkeit gegeben sein: 
Eine Lärmschutzwand wird nur dann vom Straßenbetrei-
ber errichtet, wenn die Kosten dafür das Dreifache der 
Kosten von Schallschutzfenstern und Schalldämmlüftern 
nicht übersteigen (2006 lag dieser Wert in Sonderfällen 
noch bei 1:6). Bei Nichteinhaltung der Wirtschaftlichkeit 
kann deshalb die Umsetzung einer aktiven Maßnahme 
nur mit einer Kostenbeteiligung Dritter erfolgen. 
2   Dienstanweisung Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen (Autobahnen und 
Schnellstraßen), Fassung Jänner 2011

angegeben. Eine Verdopplung des Verkehrs  entspricht 
bei gleichen Rahmenbedingungen  (gleiche Geschwindig-
keit und Fahrzeugart) einer Erhöhung von 3dB. 3dB sind 
bereits deutlich merkbar. Eine Erhöhung um 10dB bedeu-

tet eine Verdoppelung der Lautstärke. 

Kennzahlen ASFINAG

Stand Mai 2015

• ca. 650 Kilometer mit zumindest einer Lärmschutz-
maßnahme (Gesamtnetz ASFINAG 2012: 2178 km)

• ca. 420 Mio. € Investitionen in Lärmschutz seit 20011

1   Stand: Jänner 2013
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Abbildung 2: Wirkung einer Lärmschutzwand
Fazit der GSV

Österreich hat im internationalen Vergleich sehr strenge 
Regelungen beim Lärmschutz. Bahn und Straße haben 
ähnliche Rahmenbedingungen, die allerdings abgemil-
dert wurden. Die GSV fordert verstärkte Bemühungen 
um eine europaweit einheitliche Vorgehensweise beim 
Lärmschutz. Ansätze dazu gibt es, wie z.B. die EU-Ar-
beitsgruppe CNOSSOS zur Harmonisierung der Berech-
nungsmethoden in der EU.

Bei Neubauprojekten wird der erforderliche Lärmschutz 
im Verfahren nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz (UVP-Verfahren) festgesetzt. In das UVP-Verfah-
ren fl ießt auch das Gutachten eines Humanmediziners 
ein. Bei Bundesstraßenvorhaben sind Lärmschutzmaß-
nahmen entsprechend den Bestimmungen der BStLär-

mIV umzusetzen.

Lärmschutz an 
neuen Straßen
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Lage in Europa
Eine Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm (2002/49/EG) verpfl ichtet die EU-Mit-
gliedsstaaten zu Maßnahmen, gibt aber keine rechtlich 
bindenen Grenzwerte vor. In keinem der benachbarten 
Länder Deutschland, Schweiz, Italien und Sowenien lie-

Lärmschutz Schiene
Auch Züge erzeugen Lärm. Bei der Entstehung von Lärm 
ist das Verkehraufkommen, die Geschwindigkeit der 
Züge und der Zustand der Schienen maßgebend. Zu-
sätzlich besteht das Problem, dass Güterzüge wegen der 
hauptsächlich im Einsatz befi ndlichen Grauguss-Brems-
klötze deutlich lauter als die Scheibenbremsen von Per-
sonenzügen sind.  Die theoretisch und rechtlich mögli-
che Umrüstung auf Scheibenbremsen oder sogenannte 
Komposit-Bremssohlen (K-Sohlen) ist aufgrund hoher 
Umbaukosten unwirtschaftlich. Die Low-Low-Bremssoh-
len (LL-Sohlen), deren Umbaukosten deutlich niedriger 
liegen, warten noch auf eine EU-Zulassung (voraussicht-
lich Mitte 2013). In Österreich legt die Schienenfahr-
zeug-Lärmzulässigkeitsverordnung Grenzwerte für die 
von Schienenfahrzeugen verursachten Schallemissionen 
fest, entsprechende Vorgaben auf europäischer Ebene 
wurden erst 2006 erlassen (TSI Lärm). Aufgrund der lan-
gen Lebensdauer von Schienenfahrzeugen (30 Jahre, bei 
ordentlicher technischer Wartung auch länger) wird sich 
die Lärmreduktion durch den Einsatz modernerer Garni-
turen erst mittel- bis langfristig bemerkbar machen. Bei 
der Realisierung von Lärmschutz gibt es Parallelen zur 
Straße: Bahnseitige Maßnahmen (z.B. Lärmschutzwän-
de) sind vorrangig, doch auch bei der Schiene dürfen 
die Kosten nicht das Dreifache der Herstellungskosten 
objektseitiger Maßnahmen übersteigen. Die zulässigen 
Immissionsgrenzwerte sind mit 65 dB bei Tag und 55 dB 
bei Nacht höher als für die Straße. 

gen die Lärmschutzgrenzwerte (für den Zeitraum Nacht)  
in Wohngebieten unter jenen Werten, die in Österreich 
gelten. 


